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Betrifft

Entwürfe zu einem Behindertengleichstellungsgesetz, zu einem Schlichtungsstellengesetz und zu einer Behinderteneinstellungsgesetz-Novelle;
Vorbegutachtungsverfahren;
Stellungnahme
Unvorgreiflich der Haltung der NÖ Landesregierung im Begutachtungsverfahren nimmt das Amt der NÖ Landesregierung zu den mit oz. Schreiben übermittelten Entwürfen im Rahmen der Vorbegutachtung wie folgt Stellung:

I. Einleitung

Gesetze, die der Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung dienen und deren Integration fördern, werden ausdrücklich begrüßt.

Das Land Niederösterreich hat bereits Maßnahmen gesetzt, um bestehende Hindernisse abzubauen und Menschen mit Behinderung zu fördern. Gegen die nun übermittelten Ent​würfe bestehen allerdings zahlreiche Bedenken.

II. Zum Entwurf des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Beilage 1)

1. Kompetenzrechtliche Bedenken

Im Besonderen Teil der Erläuterungen wird ausgeführt, dass die Bundesverfassung keinen eigenen Kompetenztatbestand „Behindertenhilfe“ oder „Rehabilitation“ enthalte und dieser Bereich daher zu den sogenannten Querschnittsmaterien gehöre. Zur Erlassung des Be​hindertengleichstellungsgesetzes sowie der im Entwurf vorliegenden Novelle des Behin​derteneinstellungsgesetzes wird daher mit eigenen Artikeln in Verfassungsrang die kom​petenzrechtliche Grundlage zur Erlassung der vorgesehenen Regelungen geschaffen.

Nicht zutreffend sind allerdings die weiteren Ausführungen in den Erläuterungen zu Art. 1 Art. I, wonach die zu schaffende verfassungsrechtliche Grundlage bestehenden Kompe​tenzen beispielsweise in den Bereichen Bauwesen oder Verkehr nicht derogiere: Durch die im Entwurf enthaltenen Bestimmungen, insbesondere jene über die „Barrierefreiheit“ und das Verbot „mittelbarer Diskriminierung“ (vgl. etwa die §§ 4, 8 und 9 des im Entwurf vorliegenden Behindertengleichstellungsgesetzes), werden vielmehr die Gestaltungsmög​lichkeiten der Länder deutlich eingeschränkt.

Die Länder haben diese Vorgangsweise bereits in einer gemeinsamen Länderposition ab​gelehnt (vgl. das Schreiben der Verbindungsstelle der Bundesländer vom 1. Juli 2003, VST-4774/4). Es besteht keine Veranlassung, von dieser Haltung abzugehen.

Darüber hinaus enthalten die vorliegenden Entwürfe zahlreiche weitere Verfassungsbe​stimmungen; dies steht eindeutig im Gegensatz zu den Intentionen des Österreich-Kon​vents, Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen zu vermeiden.

Es wird daher gefordert, das Vorhaben auf die dem Bund zur Regelung offen stehenden Bereiche zu reduzieren.

2. Finanzielle Bedenken

Im Vorblatt zum Entwurf des Bundesministeriums wird zu den finanziellen Auswirkungen lediglich ausgeführt, dass „derzeit noch keine Aussagen getroffen werden können“. Da jedoch zahlreiche im Entwurf enthaltene Regelungen mit erheblichen finanziellen Aufwen​dungen verbunden sind, wird gerade bei diesem weitgefassten Entwurf von entscheiden​der Bedeutung sein, mit welchen Kosten zu rechnen ist - und wer für diese Kosten aufzu​kommen hat.

3. Zur Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorliegende Entwurf in vielen Bereichen über die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht hinaus geht. Die Ausführungen im Vorblatt, wonach der Entwurf „weitgehend“ der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht diene, sind daher in dieser Form unzutreffend. Gerade der Entwurf eines Behindertengleichstellungsgesetzes dient nicht der Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben, enthält aber dessen unge​achtet an der Richtlinie 2000/78/EG orientierte Bestimmungen (etwa § 10 und § 17). Es erscheint daher zweifelhaft, ob diese enge Orientierung am Gemeinschaftsrecht weiter vorgenommen werden soll.

4. Zu den einzelnen Bestimmungen eines Behindertengleichstellungsgesetzes

Zu § 3 (Personenkreis):

Es wird darauf hingewiesen, dass das Land Niederösterreich im NÖ Sozialhilfege​setz 2000 nicht mehr den Begriff „Behinderung“ verwendet, sondern von „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ spricht. Eine Überarbeitung der Terminologie im vorliegenden Entwurf nach diesem Beispiel wird angeregt.

Weiters fällt auf, dass der erfasste Personenkreis zum einen sehr weit ist, da eine Ein​schränkung auf eine bestimmte Schwere bzw. einen bestimmten Grad der Beeinträchti​gung (etwa Menschen mit einer wesentlichen Beeinträchtigung) fehlt. Die im Entwurf an​geführte Voraussetzung, dass die Abweichung eine „Teilhabe am Leben in der Gesell​schaft“ beeinträchtigt, stellt wohl keine vollzugstaugliche Abgrenzung dar.

Auf der anderen Seite werden auch Angehörige erfasst. Diese in Abs. 2 vorgesehene Erweiterung des begünstigten Personenkreises erscheint allerdings zu weit.

Es wird die Überlegung angeregt, ob besondere Regelungen für Menschen mit Mehrfach​behinderung erforderlich sind.

Zu § 4 (Barrierefreiheit), § 8 und § 9 (Verbot mittelbarer Diskriminierung):

In § 9 Abs. 3 wären die angeführten Begriffe (etwa „öffentliche Gebäude“) zu definieren.

Nach § 9 Abs. 4 ist bei der Feststellung einer Diskriminierung zu prüfen, ob Belastungen zur Beseitigung der die Benachteilung begründenden Bedingungen „unverhältnismäßig“ sind. Es wird darauf hingewiesen, dass sich in der Vollziehung bei der Bewertung der „Un​verhältnismäßigkeit“ wohl Differenzen ergeben können.

Zu § 12 und § 17 (Beweismaßerleichterung):

Es wird nicht verkannt, dass Art. 10 der Richtlinie 2000/78/EG besondere Regelungen über die Beweislast enthält. Gemeinschaftsrechtlich ist diese Beweislastumkehr aller-
dings – soweit ersichtlich – nur für Sachverhalte im Anwendungsbereich der Richtlinie, somit im Bereich der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf („Arbeitswelt“) vorge​geben. 

§ 17 des Entwurfes normiert jedoch eine Beweislastumkehr auch für jene Bereiche, die nicht in der Richtlinie geregelt werden („sonstige Lebensbereiche“). Es wird angeregt, die vorgesehenen Beweismaßerleichterungen in jenen Bereichen, in denen keine gemein​schaftsrechtlichen Vorgaben bestehen, nochmals zu überprüfen.

In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass nach § 12 Abs. 3 des Entwurfes bei der Bemessung der Höhe des Schadenersatzes insbesondere auf die Schwere der Diskriminierung sowie auf die „Häufigkeit bereits festgestellter Diskriminie​rungen durch den Antragsgegner bzw. Beklagten Bedacht zu nehmen ist“. Letztgenanntes Element weist wohl pönalisierenden Charakter auf und ist daher bei der Bemessung eines Schadenersatzanspruches verfassungsrechtlich nicht unbedenklich. Dieses strafrechtliche Moment bei der Bemessung des Schadenersatzes führt darüber hinaus auch dazu, dass die in § 17 des Entwurfes vorgesehene Beweislastumkehr vor dem Hintergrund des Art. 6 Abs. 2 MRK verfassungsrechtlich bedenklich erscheint.

Die Verfassungskonformität dieser Bestimmungen sollte daher noch geprüft und belegt werden; die Erläuterungen wären zu ergänzen.

5. Zu den einzelnen Bestimmungen eines Schlichtungsstellengesetzes

Die Errichtung einer Behindertenanwaltschaft beim Bundes​ministerium für soziale Sicher​heit, Generationen und Konsumentenschutz würde nicht nur zur Unübersichtlichkeit der Zuständigkeit von Beschwerdeinstitutionen führen, sondern auch eindeutig den Anliegen der Verwaltungsvereinfachung und den Interessen einer dezentralen, bürgernahen Verwaltung widersprechen. 

Es wäre daher zu erwägen, ob der Aufgabenbereich nicht einer bereits bestehenden Institution übertragen werden könnte.

6. Zu den einzelnen Bestimmungen eines Behinderteneinstellungsgesetzes

Zu § 7 Abs. 3 (Angehörige):

Diese vorgesehene Erweiterung des begünstigten Personenkreises erscheint zu weit, sie ist auch gemeinschaftsrechtlich nicht geboten.

III. Zum Entwurf des „Forum Gleichstellung“ (Beilage 2)

Zu folgenden Regelungen der Beilage 2 wird Stellung genommen:

Zu § 17 des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes („Inklusive Bildung“):

Im § 17 ist ein Rechtsanspruch auf „Inklusive Bildung“ ohne Einschränkung formuliert. Die​ser Rechtsanspruch umfasst unter anderem personelle Unterstützung (etwa notwendige pädagogisch-didaktische Unterstützung sowie erforderliche Assistenz, Unterricht in öster​reichischer Gebärdensprache, staatlich bezahlte Dolmetscherdienste) und sachliche Unterstützung (etwa behinderungsspezifische Lehr- und Hilfsmittel; technische, raum​akustische und hörtaktische Hilfen; elektronische Medien) sowie die Möglichkeit auf Teil​abschlüsse im schulischen und berufsausbildenden Schulwesen.

Die Finanzierbarkeit des zusätzlichen personellen Aufwandes (etwa pädagogisch-didak​tische Unterstützung und Assistenz, Dolmetscherdienste) und des für die Schulerhaltung zusätzlichen Schulaufwandes ist noch nicht geklärt, zumal noch nicht einmal die konkreten Kosten abgeschätzt werden können; dem Entwurf sind dazu keinerlei Anhaltspunkte zu entnehmen.

Zu § 15 des Schulpflichtgesetzes:

Die Anzahl der Wochenstunden des Unterrichtes bzw. der Förderung außerhalb der Schule mit der Stundenzahl wie bei Schulbesuch festzusetzen erscheint wohl überhöht, da davon ausgegangen werden kann, dass bei einer individuellen Förderung oder bei einer Förderung in der Kleingruppe die Lehrinhalte oft auch in kürzeren Zeiträumen vermittelt werden können. Für die Bereitstellung zusätzlicher Lehrer müsste vom Bund vorgesorgt werden.
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